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Merkblatt Praktikumsstellen 
 

1. Praktikantenvertrag: 
 

Die Fachakademie genehmigt die Praxisstelle1. 
Der Vertrag wird nur anerkannt, wenn dieser mindestens drei Unterschriften enthält (1. Un-
terschrift des*der Praktikanten*in bzw. des gesetzlichen Vertreters, 2. Unterschrift des Trägers, 
3. Unterschrift der Schulleitung der Fachakademie).  
Halten Sie deshalb Rücksprache mit der Schulleitung bevor Sie einen Vertrag unterzeichnen. 
Dies erspart Ihnen und der Praktikumsstelle Ärger! Für die Suche der Praktikumsstelle ist aus-
schließlich die*der Praktikant*in verantwortlich. Der Praktikumsvertrag wird grundsätzlich 
von der Einrichtung zur Verfügung gestellt. Falls die Einrichtung, bzw. die zuständige Verwal-
tungsstelle, über kein Vertragsmuster verfügt, ist auf der Homepage der Fachakademie ein ent-
sprechendes Muster zu finden. Die Vergütung muss im Vertrag ausdrücklich festgehalten 
werden. Einschlägige Bestimmungen bezüglich der Vergütung sind zu beachten. Eine „ehren-
amtliche Tätigkeit“ kann nicht anerkannt werden. 
 

2. Vergütung: 
 

SEJ:  mindestens 500,00 € (Bruttobetrag)2 
BP:  Vergütung laut Tarifvertrag 
 

3. Praktikumsstellen3:  

 
„Als Praktikumsstellen sind folgende Einrichtungen geeignet, wenn die Anleitung der Praktikan-
tin oder des Praktikanten durch eine Fachkraft sichergestellt ist: 
a) Kindertageseinrichtungen nach Art. 2 Abs. 1 des Bayerischen Kinderbildungs- und -

betreuungsgesetzes (BayKiBiG), die die Fördervoraussetzungen nach Art. 19 BayKiBiG 
erfüllen, 

b) Heime, die eine Betriebserlaubnis nach § 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB 
VIII) besitzen oder dieser nach § 45 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII nicht bedürfen; als Heime 
kommen für die Ableistung des Praktikums in Frage: 

aa)  Tagesstätten für Kinder mit heil- und sonderpädagogischem Förderbedarf, 
bb) Heime für Kinder bis zur Beendigung der Vollzeitschulpflicht, 
cc) Heime für schulentlassene Minderjährige und junge Volljährige, z.B. Jugendwohnheime, 
dd)  Heime bei Förderschulen, 
ee)  Erholungs- und Kurheime, 
ff)  Einrichtungen der Jugendarbeit, 
gg)  Schülerheime und Tagesheimschulen, die nach den Bestimmungen des BayEUG der 

Schulaufsicht unterliegen, 
hh)   Ganztagesschulen, 
ii)  Schulvorbereitende Einrichtungen, 
jj)  Einrichtungen der offenen und stationären Behindertenhilfe.“ 
 
 
 

                                                 
1 Vgl. FakO, 5. Auflage, 2021 Anlage 1 
2 Empfehlung der “Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Fachakademien für Sozialpädagogik“ 
3 FakO, 5. Auflage, 2021 Anlage 1 
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Insbesondere ist der Geltungsbereich des KJHG zu beachten (Alter: 0 bis 27 Jahre) und die 
Verpflichtung der Praktikumsstelle regelmäßige Anleitungsgespräche durchzuführen.  
 
Praktikumsstellen sind Vollzeitstellen. Eine Unterschreitung der allgemein üblichen Wochen-
arbeitszeit bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der Fachakademie. Grundsätzlich wird 
jedoch keine Praktikumsstelle als Vollzeitstelle anerkannt, deren Wochenarbeitszeit 30 
Stunden pro Woche unterschreitet. Bei einer Teilzeitform verdoppelt sich die Praktikumsdauer. 
„Bei zweijähriger Dauer (des Sozialpädagogischen Seminars) ist die Sozialpädagogische Praxis 
in mindestens zwei verschiedenen sozialpädagogischen Tätigkeitsfeldern abzuleisten“ (FakO, 
1. Auflage, 2017 Anlage 3). 
 

4. Kilometergeld-Regelung für Praktikumsbesuche 
 
       
Grundsätzlich sind Praktikumsstellen in der Nähe von Gunzenhausen und Umgebung (ca. 50 
km) zu suchen.  
Um die Errechnung von möglichen Zusatzkosten für Praktikumsbesuche zu vereinfachen, gilt 
folgende Regelung4:  
 

 einfache Strecke bis 50 km frei von zusätzlichen Kosten – jeder Kilometer darüber hinaus 

wird mit 0,30€/km berechnet und Ihnen in Rechnung gestellt. 

Berechnung der Kilometer erfolgt durch das Sekretariat der Fachakademie.  
 

 Praktikumsstellen über 50 km hinaus müssen vor der Genehmigung individuell abge-

sprochen werden! 

 Praktikum im Ausland wird gerne ermöglicht, wenn Erreichbarkeit der Praxisstelle reali-

sierbar ist. Auch hier gilt: vorherige individuelle Absprache!  

 
Gunzenhausen, 08.09.2022  gez. Schulleitung:  Christiane Borchert 
 

                                                 
4 Vgl. aktuelle Infobroschüre der Faks 


